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Sehr geehrte Damen und Herren 

Die AZ Regionalmedien AG ist Inhaberin der Veranstalterkonzession für das Fernsehprogramm Te
leBärn im Versorgungsgebiet «Bern» gemäss Anhang 2 Zif fer 2 der Radio- und Fernsehverordnung 
vom 9. März 2007 (RTVV; SR 784.401). 

Die AZ Medien AG hat beschlossen, sich von TeleBärn zu trennen und einen entsprechenden Ver
äusserungsprozess einzuleiten. Im Rahmen dieses Prozesses soll der Betrieb von TeleBärn an die 
Quod AG veräussert werden. 

Die Quod AG ist Alleineigentümerin der Multimedia Gassmann AG, welche ihrerseits Aktionärin der 
TeleBielingue AG (100%), der Radio Bielingue AG (100%) (Eigentümerin der Canal 3 AG), der Cor
tepress AG (90%) sowie der Gassmann Media AG (100%) ist. 

Die Quod AG als neue Eigentümerin der TeleBärn AG hat erklärt, dass die Rechte und Pf lichten ge
mäss Konzession vom 11. Januar 2024 weiterhin erfüllt werden. 

Eine Übertragung der Konzession nach Artikel 48 Absatz 3 des Bundesgesetzes über Radio und Fern
sehen (RTVG) bedarf der Genehmigung durch das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation (UVEK). Die AZ Regionalmedien AG hat beim UVEK ein entsprechendes Gesuch ein
gereicht. 

Vor seinem Entscheid möchte das UVEK die Meinung der durch das Versorgungsgebiet abgedeckten 
Kantone sowie von weiteren interessierten Kreisen kennen. Wir laden Sie daher ein, sich zu dieser 
Übertragung der Konzession zu äussern. Die Gesuchsunterlagen f inden Sie auf  der Webseite des 

Anhörung zur Übertragung der Konzession der AZ Regionalfernsehen AG 

Aktenzeichen: BAKOM-313.6-9/2/6/1 
Geschäftsfall:  
Biel-Bienne, 29. Oktober 2025 
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BAKOM unter: www.bakom.admin.ch > Das BAKOM > Rechtliche Grundlagen > Vernehmlassungen, 
Anhörungen und Konsultationen. 

Wir bitten Sie, Ihre schrif tliche Stellungnahme bis zum 21. November 2025 per E-Mail an 
etienne.buerdel@bakom.admin.ch oder per Post an BAKOM, Abteilung Medien, Zukunftstrasse 44, 
2501 Biel/Bienne zu senden. 

Freundliche Grüsse 
 

Bundesamt für Kommunikation  

Susanne Marxer 
Vizedirektorin 

  
 

 

Geht an: 
− impressum 
− Kanton Bern 
− Kanton Freiburg 
− La Télé 
− Schweizer Syndikat Medienschaf fender SSM 
− SRG SSR 
− TeleBielingue 
− Tele M1 
− Verband der Schweizer Regionalfernsehen TeleSuisse 
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